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(zuständige Stelle)

22.10.£2 (4)

Anlage!

den.

- Nur gültig zur Vorlage bei der darlehnsverwaltenden Stelle -

Bescheinigung

gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Neuregelung von Zinsvergünstigungen bei mit öffentlichen Mitteln und mit
Wohnungsfürsorgemitteln geförderten Eigentumsmaßnahmen (1. ZinsVO) in der Fassung vom 22. September 1982
(GV. NW. S. 813/SGV. NW. 641)

Herr/Frau

hat die mit öffentlichen Mitteln/Wohnungsfürsorgemitteln geförderte Wohnung in dem/der - im Anschriftenfeld ge-
nannten -*)

Eigenheim/Kaufeigenheim/Kleinsiedlung/Eigentums-/Kaufeigentumswohnung

(Ort)") (Straße)") (Haus-Nr.)")

(genaue Lage der Wohnung im Hause)"*)

am 1. April 19........ bewohnt

Das Gesamteinkommen des Wohnungsinhabers überschreitet die Einkommensgrenze des § 25 Abs. l des II. WoBauG
nach den Verhältnissen am 1. April 19........ nicht um mehr als 20 v. H.

Im Auftrag DS

•) Nichtzutreffendes streichen
**) entfällt, wenn die Wohnung im Anschriftenfeld genannt

***) nur bei Eigentumswohnungen und Kaufeigentumswohnungen


